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Gesetz, betreffend der Übergangsregelung der gesamten Justiz
in den Geschäftsbereich des Deutschen Gerichtshofes.

Gegeben am 07.03.2024, im Namen des Deutschen Reiches.

In Kraft getreten am 18.03.2024 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 01

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 04. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgendes Gesetz
beschlossen.

Artikel 1.

Dieses Gesetz bestimmt die Übergangsregelung der Geschäftsbereiche des Deutschen Gerichtshofes
(Reichsgericht)  bis  zum  vollendeten  Aufbau  der  staatsrechtlichen  Judikative  nach  §  15.  des
Gerichtsverfassungsgesetzes „Originalfassung“ auf dem gesamten Gebiet des Deutschen Reiches.

Artikel 2.

Alle Geschäftsbereiche bezüglich Gerichtsverfassungsgesetz, die den Amtsgerichten, Landgerichten,
Oberlandgerichten,  Finanzgerichten,  Handelsgerichten,  dem  Bundesgerichtshof,  dem
Bundesverwaltungsgericht  und  untergeordneten  Verwaltungsgerichten  obliegen,  gehen  in  den
Geschäftsbereich des Deutschen Gerichtshofes (Reichsgericht) über.

Artikel 3.

Alle  in  Artikel  2.  genannten  Gerichte  der  Bundesrepublik  Deutschland,  alte  Fassung  und  alle
nachfolgenden Fassungen, sind bis auf Widerruf von der Tätigkeit in ihren Geschäftsbereichen bei
Androhung der Höchststrafe entbunden.

Artikel 4.

Das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe ist mangels Legitimation aufzulösen. Deren
bisheriger  Entscheidungsbereich,  auch  in  Bezug zur  Vollverfassung Deutschlands,  geht  in  den
Geschäftsbereich des Deutschen Gerichtshofes (Reichsgericht) über.

Artikel 5.

Jedwedes Personal der Liegenschaften und Gebäude der unter Artikel 2. und 3. genannten Gerichte
der Bundesrepublik  Deutschland,  alte  Fassung und alle  nachfolgenden Fassungen,  gehen ihrer
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Tätigkeit gemäß Anweisung vom Präsident des Deutschen Gerichtshofes  nach, soweit ein Minimum
an Personal zur Erhaltung der Wertigkeit und des Gebrauchszustandes notwendig ist.

Artikel 6.

Sämtliche  in  diesen  Gebäuden  vorhandenen  Unterlagen,  Dokumente  in  Papierform  oder
elektronischen  Speichermedien  sind  in  diesen  Gebäuden zu  belassen.  Es  ist  verboten  jegliche
Unterlagen bei Androhung von Höchststrafen zu entwenden oder vernichten. Die Sicherstellung und
der Schutz dieser Unterlagen obliegt der Deutschen Reichspolizei.

Artikel 7.

In Anlehnung an das Gesetz RGBl-1510031-Nr23-Gesetz-Rechtspflege-Deutsches-Reich, Justizhoheit,
Justizbehörden der Länder.

Artikel 8.

Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt.

 Artikel 9.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Gegeben zu Berlin, den 07. März 2024
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Hinweis zu bisherigen Einberufungen: Alle Verordnungen des Volks-Reichstages, wurde bisher nur unter
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RGBl-1510031-Nr23-Gesetz-Rechtspflege-
Deutsches-Reich, Justizhoheit,
Justizbehörden der Länder

Gesetz, betreffend die Überleitung der Rechtspflege auf das Deutsche Reich,
Justizhoheit, Justizbehörden, Justizverwaltung der Länder

zum 03.10.2015, im Namen des Deutschen Reiches
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In Kraft gesetzt am 06.11.2015 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung der 80. Tagung des Volks-Bundesrathes, was folgt:

Nr. 23

Nachdem  die  Justizverwaltungen  der  Länder  ihre  hoheitlichen  Rechte  entgegen  der
Rechtstaatlichkeit  des  Deutschen  Reiches  und  gegen  den  Willen  des  Deutschen  Volkes,  unter
Vortäuschung staatlicher Gewalt, an ausländische Mächte abgegeben haben und seit 1919 keinerlei
Anstrengungen unternahmen die Rechtstaatlichkeit in Deutschland wieder herzustellen, übernimmt
das  Deutsche  Reich  kraft  seiner  Verfassung  als  rechtsfähiger  Träger  der  Justizhoheit  für  das
Staatsgebiet in seinen Grenzen vom 31. Juli 1914, die gesamte Justiz mit allen Zuständigkeiten,
Rechte und Pflichten.

Artikel 1

1. Mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes unterstehen die Justizbehörden der Länder unmittelbar dem
Deutschen Reich, der als Träger des Justizhoheit, die gesamte Justiz mit allen Zuständigkeiten,
Rechte und Pflichten übernimmt.

a) Alle Justizbehörden der Länder werden Reichsbehörden.

b) Justizbeamte können nur Reichsbeamte nach geltendem Reichsrecht werden.

c) Angestellte und Arbeiter können nur nach geltendem Reichsrecht übernommen werden.

2. Sämtliche Gerichte sprechen Recht im Namen des Deutschen Volkes.

Artikel 2

1. Das Präsidium des Deutschen Reiches übt neben dem Begnadigungsrecht das Recht aus,
anhängige Strafsachen niederzuschlagen oder im Sinne der Justizregulierung den Reichsgerichten
zur erneuten Verhandlung über den Rechtsweg anzuordnen.

2. Amnestien können nur durch ein Reichsgesetz erlassen werden.

Artikel 3

Für alle Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Urkundsbeamten und Rechtsanwälte die nach den
Gesetzen ab dem 31. Juli 1919 handelten, gilt die persönliche Privathaftung, die auch rückwirkend
festgelegt werden kann. Alle bisher angewandten Verwaltungsvorschriften die dem Zwecke der
illegalen Vorteilsnahme dienten, sind ab dem Moment nichtig, ab dem eine arglistige Täuschung
oder ein Irrtum vorliegt. Es haftet der Anwender.

Artikel 4

Welche Einnahmen und Ausgaben für die Landesjustizverwaltungen im Zusammenhang stehen und
auf das Deutsche Reich übergehen, entscheidet nach Anhörung der obersten Landesbehörden der
Staatssekretär  des  Reichsjustizamtes  im  Einvernehmen  mit  dem  Staatssekretär  des
Reichsschatzamtes.

Artikel 5

Grundstücke,  Gebäude,  unbewegliche  und  bewegliche  Sachen  der  Länder  die  mit  den
Justizverwaltungen der Länder verbunden sind gehen in den Eigentum des Deutschen Reiches über,



wenn diese ausschließlich oder überwiegend von Justizbehörden benutzt werden. Treuhandschaften
aller  Art  erlöschen  mit  sofortiger  Wirkung.  In  allen  Fällen  wird  die  Haftung  nach  dem
Verursacherprinzip beurteilt.

Artikel 6

Der  Staatssekretär  des  Innern  wird  ermächtigt,  alle  Bestimmungen  zu  treffen,  die  durch  den
Übergang der Justizhoheit auf das Deutsche Reich erforderlich sind. Ergeben sich Zweifelsfragen
bei der Anwendung dieses Gesetzes zwischen dem Deutschen Reich, den Ländern oder Gemeinden,
so  entscheidet  nach  Anhörung  der  obersten  Landesbehörde  der  Staatssekretär  des  Innern  im
Einvernehmen mit dem Staatssekretär des Reichsjustizamtes, in Fällen der Artikel 4 und 5 dieses
Gesetzes im Einvernehmen mit den Staatssekretär des Reichsschatzamtes. Die Entscheidung bindet
Gerichte und Verwaltungsbehörden.

Artikel 7

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1507291-Nr18-Erlass-Asylanten-
Unterbringungsregelung” ( Bürgermeister,
Parteien )

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Asylanten-Unterbringungsregelung

erlassen am 29.07.2015, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 18.08.2015 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 18

§ 1.

Jedwede Unterbringung von Asylanten, Migranten und Ausländer können nur mit  Zustimmung der
örtlich ansässigen Deutschen Bevölkerung entschieden werden, da gemäß geltender vorrangiger
Gesetzgebung in Deutschland, es allen Parteien, oberen Kommunalbeamten, Staatssekretären und
Ministern  des  Bundes  oder  eines  seiner  Länder  an  staatlichen  Befugnissen  für  solche
Entscheidungen  mangelt.

Sobald 5 % der ansässigen Deutschen Bevölkerung aus dem jeweiligen Ort oder der Stadt gegen die
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Pläne der gewerblich eingerichteten Gemeinden und Städte entscheiden, ist die Unterbringung nur
durchführbar,  wenn  diese  auf  die  Gebäude  und  Gelände  der  aktuellen  und  ehemaligen
Parteimitglieder,  Gemeinderäte,  Stadträte,  Kommunalbeamte,  Staatssekretäre,  Minister,
Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, Rechtspfleger, Gerichtsvollzieher und Parteien des Bundes
oder  eines  seiner  Länder  umgelegt  wird  und die  Anwohner  der  jeweiligen  Standorte  in  Ihrer
Sicherheit  nicht  gefährdet  sind.  Ergänzend können die Gebäude der regierenden Parteien und
Firmen, sowie der Alliierten Streitkräfte beschlagnahmt und hinzugezogen werden.

§ 2.

Schadenersatzansprüche  durch  nichtstatthafte  Unterbringung  gegen  die  ansässig  Deutsche
Bevölkerung werden hierdurch nicht berührt und können rückwirkend bis zum 23. Mai 1949 geltend
gemacht werden.

Deutschland und das Deutsche Reich sind befreit von den Aufnahme und Unterbringungskosten.

§ 3.

Dieser Erlaß tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1402041-Nr04-Gesetz-Zulassung-
Richter

Gesetz, betreffend Zulassung der Richter im Deutschen Reich

gegeben am 04.02.2014, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 14.02.2014 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 04

§ 1.

Die Zulassung zum Richter oder ehrenamtlichen Richter wird gemäß Gerichtsverfassungsgesetz in
der Fassung vom 27. Januar 1877 allen Personen versagt bzw. als nichtig erklärt, die nicht im Sinne
dieses  Gesetzes  zugelassen  sind  und  gilt  rückwirkend  ohne  Beachtung  von  Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Alter, Herkunft oder bisheriger Verdienste als unumstößlich. Alle bisherigen
und  auch  weiteren  Handlungen  des  genannten  Personenkreises  sind  soweit  verbindlich,  falls
keinerlei Schadensersatzklage bei dem betroffenen Gericht gemäß § 15 Gerichtsverfassungsgesetz
erhoben wird.

§ 2.
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Die  Berufung  auf  das  Deutsche  Richtergesetz,  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  nach  dem
28.10.1918,  der  Bundesrepublik  Deutschland  als  Staat,  eines  Bundes  der  BRD als  Staat,  das
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sonstiger Gesetze, Verfassungsordnungen oder
Regeln die seit dem 29.10.1918 auf dem Staatsgebiet des Deutschen Reiches eingeführt wurden,
sind mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes unter Strafe verboten.

§ 3.

Die  Berufung  auf  nationales,  europäisches  und  internationales  Recht  oder  Zulassung  ist  im
gesamten Deutschen Reich mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes nur durch vorheriger gesetzlicher
Genehmigung und Legitimation erlaubt  und unterliegt  der Berufsqualifikation gemäß geltender
Reichsverfassung,  Reichsgesetze  zum  Stand  28.10.1918  bzw.  den  Rechtsvorschriften  die  als
Übergangsvorschriften durch den Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag in Kraft gesetzt wurden.

§ 4.

Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt und gelten im
Sinne dieses Gesetz für die hier genannten natürlichen und juristischen Personen.

§ 5.

Die Fähigkeit zum Richter, zur Richterin oder ehrenamtlichen Richter, – Richterin ergibt sich für
den betreffenden Personenkreis aus §§ 2. 3. und 4. des Gerichtsverfassungsgesetzes im Allgemeinen
aus dem Gerichtsverfassungsgesetz nach der Fassung vom 27. Januar 1877.

§ 6.

Gemäß § 69 des Gerichtsverfassungsgesetzes kann gegen die betreffende Richterschaft  bis zur
Entscheidung  darüber,  ob  von  der  Befugnis  zur  Zurücknahme  der  Zulassung  gemäß
Gerichtsverfassungsgesetz Gebrauch gemacht wird, ein Vertretungsverbot im Einzelfall  erlassen
werden. Die Vertretung der Richterschaft ergibt sich für die Übergangszeit bis zum Widerruf dieses
Gesetzes aus dem „RGBl-1211281-Nr17-Gesetz-Rechtspflege-im-Deutschen-Reich“ so auch in allen
Fällen durch das Deutsche Reichsgericht.

§ 7.

Die Zurücknahme der Zulassung zum Richter, zur Richterin gilt als wichtiger Grund zur Kündigung
mit dem Anspruch einer Schadenersatzklage der von den Gerichten als Dienstberechtigter oder
Dienstgeber abgeschlossenen Dienstverträge und Angestelltenverträge und zur Zurücknahme einer
erteilten Vollmacht in rechtlichen Angelegenheiten aller Art.

§ 8.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft
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RGBl-1212085-Nr21-Gesetz-Zulassung-
Rechtspfleger

Gesetz, über die Angelegenheiten der Rechtspfleger auf dem Staatsgebiet des Deutschen
Reiches

gegeben am 8.12.2012, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 21.12.2012 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 21

§ 1.

Die Zulassung zum Rechtspfleger oder zur Rechtspflegerin im Bereich der Justiz eines Bundes oder
einer  Bundesrepublik  Deutschland,  aber  auch  sonstiger  Vorgängerverwaltungen  wird  allen
betreffenden  Personen  versagt  bzw.  als  nichtig  erklärt,  die  nicht  im  Sinne  der  geltenden
Reichsrechtsordnung  zugelassen  sind  und  gilt  rückwirkend  ohne  Beachtung  von  Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Alter, Herkunft oder bisheriger Verdienste als unumstößlich. Alle bisherigen
und  auch  weitere  Handlungen  des  genannten  Personenkreises  sind  gemäß  der  geltenden
Reichsrechtsordnung  nichtig,  für  alle  bisherigen  und  noch  folgenden  Handlungen  haftet  die
betreffende  Person  je  Verfahren  oder  Handlung  privatrechtlich  mit  einem  Schadenersatz  von
mindestens 250.000,00 Mark.

§ 2.

Die  Berufung  auf  bundesrechtliche  Vorschriften,  Rechtspflegergesetz,  dem  Deutschen
Richtergesetz, der Bundesrechtsanwaltskammer bzw. Rechtsanwaltskammer, der Bundesrepublik
Deutschland als Staat,  eines Bundes der BRD als Staat,  der Bundesrechtsanwaltsordnung bzw.
Rechtsanwaltsordnung, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sonstiger Gesetze,
Verfassungsordnungen oder Regeln die seit dem 29.10.1918 auf dem Staatsgebiet des Deutschen
Reiches eingeführt wurden, sind mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes unter Höchststrafe verboten.
Dies Höchststrafe entbindet nicht von der Schadenersatzpflicht wie unter § 1 erklärt.

§ 3.

Die  Berufung  auf  nationales,  europäisches  und  internationales  Recht  oder  Zulassung  ist  im
gesamten Deutschen Reich mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes nur durch vorheriger gesetzlicher
Genehmigung  und  Legitimation  erlaubt  und  unterliegt  der  Qualifikation  gemäß  geltender
Reichsverfassung,  Reichsgesetze  zum  Stand  28.10.1918  bzw.  den  Rechtsvorschriften  die  als
Übergangsvorschriften durch den Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag in Kraft gesetzt wurden.

§ 4.

Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt und gelten im
Sinne dieses Gesetz für die hier genannten natürlichen und juristischen Personen.

§ 5.
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Allen Rechtspflegern und Rechtspflegerinnen ist die Erfüllung der Rechtspflege auf dem gesamten
Staatsgebiet des Deutschen Reiches verboten und kann nur wieder erworben werden, wenn die
dafür eingerichtete Rechtsvorschriften erfüllt wurden. Ohne die Erfüllung dieser Rechtsvorschriften
ist es dem Personenkreis verboten überhaupt noch in der Rechtspflege zu handeln.

§ 6.

Das Reichsjustizamt kann ein Vertretungsverbot und Rechtspflegeverbot im Einzelfall erlassen und
gesonderte Rechtsvorschriften auftragen. Die Vertretung des betreffenden Personenkreises geht
entsprechend in Anwendung und ist an einen Deutschen Recht-Konsulenten zu übertragen.

§ 7.

Mit  diesem Gesetz  sind  alle  Vereinigungen und Verbände die  den betreffenden Personenkreis
ausbilden,  weiterbilden,  als  Mitglied  führen  und  bei  deren  Handlungen  unterstützen  unter
Höchststrafe verboten. Diese Höchststrafe entbindet nicht von der Schadenersatzpflicht wie unter §§
1 und 2 dieses Gesetzes erklärt.

§ 8.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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RGBl-1109242-Nr24-Erlass-General-
Privathaftung

Erlaß, betreffend der General-Privathaftung aller Handlungen die gegen das Deutsche
Reich und sein Volk gerichtet sind

erlassen am 24.09.2011, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 14.02.2014

In Kraft gesetzt am 28.10.2011 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 24

§ 1.

Alle  sogenannten  Amtsträger,  Bedienstete,  Minister,  Staatssekretäre,  Polizeibehörden,
Bundesbehörden, Bundesglieder, Selbstverwaltungen wie z.B. Körperschaften, Landräte, Stadträte,
Bürgermeister  und  deren  Stellvertreter,  alle  Gemeinderäte  und  Stadträte,  alle  Parteien  und
politische  Organisationen,  gegründet  und  geführt  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  alle
Vorstände,  Geschäftsführer  und  deren  Stellvertreter  der  gesamten  Presse,  alle  Vorstände  und
Geschäftsführer  der  gesamten  Finanzdienstleistungen  und  Versicherungen,  alle  Vorstände  und
Geschäftsführer der Deutschen Bahn und der Deutschen Post,  alle Direktoren und Präsidenten
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sowie deren Stellvertreter der im Bundesgebiet handelnden Justiz haften in einer Gesamtsumme, die
mit  Inkraftsetzen  dieses  Erlasses  auf  einen  Gesamtwert  in  Höhe  von  9  Billionen  Mark,
ausgeschrieben 9.000.000.000.000,- Mark, beziffert ist und je nach weiteren Handlungen nach oben
neu erlassen werden kann. Es gilt StGB § 3 in Anwendung zubringen.

§ 2.

Alle  Beschlüsse,  Gesetze,  Verordnungen,  Anweisungen,  Handlungen,   die  gegen  die  geltende
Verfassung, bzw. gegen die Ordnung und Souveränität Deutschlands und des Deutschen Reiches
und gegen die Wohlfahrt und den Schutz des Deutschen Volkes gerichtet waren und noch werden,
fallen unter § 1 dieser General-Privathaftung und sind, wenn nötig, zurückzuverfolgen bis zum 28.
Oktober 1918.

§ 3.

Ausgeschlossen sind alle Firmen, Verbände, Vereine und Stiftungen die nach geltendem Recht durch
die  gesetzgebenden  Organe,  gemäß  den  geltenden  Gesetzen,  im  Bundesgebiet  des  Deutschen
Reiches registriert sind und sich an die Reichsrechtsordnung halten.

§ 4.

Die Haftungssumme wie in § 1dieses Gesetzes festgelegt, wird auf 12 Millionen Einzelpersonen
verteilt, womit jede in Haftung gebrachte Person aus den unter § 1 dieses Gesetzes festgelegten
Bereichen,  eine Schadenersatzsumme von 750.000,00 Mark an die  Reichskasse des  Deutschen
Reiches  zu  entrichten  hat  und  demgemäß  zur  monatlichen  Ratenzahlung  im  Verhältnis  von
mindestens 1 von Hundert des aktuellen Schuldenstandes verpflichtet ist.

Gegen dieses Gesetz ist das Rechtsmittel nur vor staatlich anerkannten Gerichten möglich, ebenso
sind in der Haftungssumme eventuelle staatlich festgelegte Zinsen noch zu berücksichtigen.

§ 5.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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